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Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (5) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, im Absatz 5 des Paragraphen §2 des Abschnitts B 
der Satzung die Wörter "zuständigen Landesverband" durch die Wörter 
"einziehenden Gliederung" ersetzen. 

Begründung

Neue Fassung 

Der Mitgliedsbeitrag ist von der einziehenden Gliederung 
aufzuteilen. 40% des Beitrags erhält der Bundesverband, 5% erhält 
der Bundesverband zur Weitergabe an die PP-International bzw. die 
Europäische Piratenpartei. 

Anmerkung: Dieser Antrag muß nur behandelt werden, wenn die 
Finanzordnung nicht aus der Satzung herausgelöst wird (s. 
dazugehörigen SÄA). 

Da es möglicherweise nach diversen SÄ unterschiedliche 
Gliederungsebenen gibt, die einziehen, bleibt dieser Paragraph 
dadurch eindeutig. 

Dieser Teil wurde herausgenommen, da es bereits Anträge dazu gibt: 
Der Verweis auf die internationalen Piratenorganisationen muß 
gestrichen werden. 1. existieren sie noch gar nicht und 2. soll der 
Bund dies intern regeln und das Geld dafür von "seinen" 40% nehmen. 

Damit ist dieser Antrag unabhängig durchzuführen (aber nach den 
anderen Anrägen) 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Streichung_der_Beitrags_an_PP-Int 
Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag Aufteilung PPI 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Buccaneerps
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag_Aufteilung_PPI
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Streichung_der_Beitrags_an_PP-Int
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung

